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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

25.09.2002 

Geschäftszahl 

99/13/0034 

Rechtssatz 

Die steuerliche Anerkennung eines Verpflegungsmehraufwandes unter dem Titel der Reisekosten ist dann nicht 
möglich, wenn von einer auch die Kenntnis der Verpflegungsmöglichkeiten bewirkenden Vertrautheit mit den 
örtlichen Gegebenheiten ausgegangen werden kann (Hinweis E 26. Juni 2002, 99/13/0001). 


